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VORWORT 
 

Das Bauen mit Lehm hat in Europa und in Deutschland 
eine lange Tradition. Im Fachwerkbau, aber auch massiv 
tragend früher einer der Hauptbaustoffe, ist Lehm durch 
moderne lndustriebaustoffe verdrängt worden. Zuletzt in 
den Nachkriegszeiten dieses Jahrhunderts wurde im 
Lehmbau eine Möglichkeit gesehen, dem Mangel an ge-
brannten, tragfähigen Baustoffen insbesondere im Iändli-
chen Bereich zu begegnen. 
Seit Beginn der achtziger Jahre wird Lehm in Deutschland 
erneut als Baustoff angewandt. Ein neues Interesse ist 
entstanden und Möglichkeiten neuer Anwendungen und 
Produkte werden gesucht. Lehmbaustoffe gelten als öko-
logisch hochwertig. Der Rohstoff kann regional naturver-
träglich gewonnen werden, die Veredelung zum Baustoff ist 
energetisch unaufwendig. Bei sachgemäßem Ausbau 
können Lehmbaustoffe wiederverwendet werden, ihre Ent-
sorgung ist unproblematisch. Richtig eingesetzt gelten 
Lehmbaustoffe als für die menschliche Gesundheit gesi-
chert unbedenklich und lange erprobt. Im Lehmbau lassen 
sich große Anteile von Eigenleistung integrieren. Zu den 
Eigenschaften der Lehmbaustoffe gehören aber auch ihre 
Wasserempfindlichkeit und, gemessen am Umfeld ver-
gleichbarer Bauprodukte, ihre geringere Festigkeit. Für 
eine große Anzahl von Bauaufgaben reichen jedoch die 
Eigenschaften der Lehmbaustoffe völlig aus, sie sind mit 
geringem energetischen Aufwand für ihren Einsatz ausrei- 
chend optimiert. Mit einfachen konstruktiven Maßnahmen 
lassen sich auch tragende Bauteile aus Lehmbaustoffen 
erstellen. 



XIV Vorwort 

Die zusammenfassende Aufstellung von Regeln und die 
umfassende Dokumentation der bekannten Techniken 
wurde erstmalig in der „Lehmbauordnung" von 1944 un- 
ternommen. Diese Verordnung über Lehmbauten wurde 
1951 als DIN 18951 bauaufsichtlich eingeführt. Bis 1956 
wurden weitere Vornormen und Normentwürfe erstellt, die 
jedoch nicht eingeführt wurden. 1971 wurden alle Normen 
als veraltet zurückgezogen. Dennoch galten sie nach einer 
Stellungnahme des Hessischen lnnenministers von 1982 
sowie jüngerer Erlasse der Landesminister mit ähnlichem 
Inhalt bis heute für die Genehmigung von Lehm- bauten 
mangels Nachfolgeregelungen bauaufsichtlich als „Stand 
der Technik", so daß die Brauchbarkeit der in den alten 
Normen behandelten Lehmbauweisen im Einzelfall nicht 
nachgewiesen werden mußte. 
Den vielfältigen, z.T. neuen Anwendungen von Lehm- 
baustoffen, sowie der Vielzahl neuer Lehmbauprodukte 
können diese alten Normen jedoch nur ungenügend ent- 
sprechen. Sie regelten vor allem den tragenden Lehmbau, 
dagegen werden heute Lehmbaustoffe vor allem nichttra- 
gend angewendet. Darüberhinaus waren die verschiede- 
nen Normausgaben nicht mehr aufeinander abgestimmt 
worden und müssen heute in großen Teilen als veraltet er- 
scheinen, bleiben aber wegen des festgehaltenen Wissens 
nach wie vor sehr wertvoll. 
Die Erarbeitung eines neuen Regelwerkes setzte sich der 
gemeinnützige „Dachverband Lehm", der sich 1992 aus 
Fachleuten, Architekten, Unternehmern, Handwerksfirmen, 
Vertretern von Institutionen gegründet hatte, als vordring- 
liche Aufgabe. Die alten Normen sollten dabei, soweit 
brauchbar, eingearbeitet werden, historische Erfahrung mit 
den durch die Baupraxis der letzten Jahre neu gewonne- 
nen Erkenntnissen zusammengeführt werden. Gefördert 



Vorwort XV 

durch die Bundesstiftung Umwelt, wurde ein erster Entwurf 
im Laufe des Jahres 1997 durch eine Projektgruppe inner- 
halb des Dachverbands erarbeitet, auf mehreren Fachge- 
sprächen mit geladenen Teilnehmern abgestimmt und auf 
der LEHM 97 in Viersen öffentlich vorgestellt. Die Ergeb- 
nisse der Diskussion und weitere schriftliche Kommentare 
und Anregungen wurden eingearbeitet. So dokumentieren 
die vorliegenden „Lehmbau Regeln" nicht nur den Stand 
der Technik, sondem sind unter Fachleuten des Lehm- 
baus erarbeiteter Konsens. Damit dienen sie nicht nur dem 
Verbraucherschutz und helfen, Mißerfolge und Fehlschlä- 
ge zu vermeiden. Ziel des Projektes war es auch und vor 
allem, eine neue, zeitgemäße bauaufsichtliche Regelung 
zu ermöglichen. 
Aufgenommen sind alle Lehmbaustoffe und -bauteile, die 
zur Zeit als regelungsbedürftig erachtet wurden, dagegen 
nicht z.Zt. untergeordnete Anwendungen wie z.B. Lehm- 
schindeln oder Lehmestriche, bei denen auf die Fachlite- 
ratur oder die alten Normen verwiesen werden muß. 
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